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Bekanntmachung der Gemeinde 
Weischlitz über das Recht auf  

Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum 8. Sächsischen 
Landtag am 1. September 2024

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemein-
de Weischlitz für die Wahlbezirke der Gemeinde Wei-
schlitz wird in der Zeit vom 12. August bis 16. August 
2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten: 

 Dienstag:  von 09:00 bis 12:00 Uhr 
 und  13:00 bis 16:00 Uhr
 Donnerstag: von 09:00 bis 12:00 Uhr 
 und  13:00 bis 18:00 Uhr 
 sowie
 Freitag: von 09:00 bis 12:00 Uhr
 in der Gemeindeverwaltung Weischlitz, Einwohnermel-

deamt, Zimmer A 1.03, Am Alten Gut 3, 08538 Wei-
schlitz für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Innerhalb der Einsichtsfrist kann die oder der 
Wahlberechtigte von der Gemeinde einen Auszug aus dem 
Wählerverzeichnis über die zu ihrer oder seiner Person 
eingetragenen Daten verlangen. Jede und jeder Wahlbe-
rechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Daten überprüfen. Sofern eine Wahlberechtigte oder 
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen will, hat sie oder er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich.Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom 12. bis 16. August 2024, spä-
testens am 16. August 2024 bis 12:00 Uhr, bei der Ge-
meinde Weischlitz, Einwohnermeldeamt, Zimmer A 1.03, 
Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. Wahlberechtigte, die des 
Lesens unkundig sind oder mit einer körperlichen Beein-
trächtigung oder einer Behinderung können sich bei der 
Einlegung des Einspruchs der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 11. August 2024 
eine Wahlbenachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie oder er nicht Ge-
fahr laufen will, ihr oder sein Wahlrecht nicht ausüben zu 
können.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung.

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung Aufstellungs- 
beschluss Vorhabenbezogener  

Bebauungsplan „Revitalisierung 
ehemaliger Agrarbetriebsflächen  

in Weischlitz Rosenberg als  
Gewerbefläche - Teilfläche Nordwest“
Der Gemeinderat Weischlitz hat in öffentlicher Sitzung am 
15.07.2024 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Revitalisierung ehemaliger Agrarbetriebsflächen 
in Weischlitz Rosenberg als Gewerbefläche - Teilfläche Nord-
west“ gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 12 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen.

Planungsziel des Vorhabenträgers ist es, durch Festsetzung ei-
nes Gewerbegebietes (GE) gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 i. V. m. § 8 
Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) die ehemals land-
wirtschaftlich genutzten und jetzt brachliegenden Gebäude 
und Flächen zu revitalisieren und für Gewerbe umzunutzen 
und entsprechendes Planungsrecht zu schaffen.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
umfasst das Flurstück 367/6 der Gemarkung Oberweischlitz in 
der Ortslage Rosenberg und hat eine Größe von ca. 1 ha. Die-
ser wird begrenzt im Süden von gewerblich genutzten Flächen 
eines Baubetriebes, im Westen von Grünlandflächen, im Nor-
den von einer renaturierten ehemaligen landwirtschaftlichen 
Brachfläche, im Osten von einem privaten Wirtschaftsweg 
umlaufend um einen bewaldeten Pöhl sowie einer Grünland-
fläche.

Übersichtsplan Geltungsbereich (unmaßstäblich)

Weischlitz, 16.07.2024

Steffen Raab
Bürgermeister
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Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen.

 Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen 
einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollen-
det haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

 Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr ein-
geht. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise
1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis 

gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so wer-
den die in diesem Zusammenhang angegebenen, perso-
nenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. 
des Einspruchs verarbeitet, § 16 und § 19 Landeswahlord-
nung. 

 Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt 
oder haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines 
Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins 
mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so werden die in die-
sem Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen 
Daten zur Bearbeitung des Antrages beziehungsweise zur 
Prüfung der Bevollmächtigung verarbeitet, § 17 Absatz 
2 Sächsisches Wahlgesetz, §§ 22 bis 24 Landeswahlord-
nung. Die Angaben im Rahmen der Erklärung der bevoll-
mächtigten Person, dass sie oder er nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte bei der Empfangnahme vertritt, dienen 
dazu, die Berechtigung der bevollmächtigten Person für 
die Beantragung eines Wahlscheins bzw. die Berechtigung 
für den Empfang des Wahlscheins und der Briefwahlun-
terlagen zu prüfen, § 23 Absatz 1 Satz 6, § 24 Absatz 6 
Landeswahlordnung. 

 Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahl-
scheine, § 24 Absatz 7 Landeswahlordnung, ein Verzeich-
nis über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 
8 Satz 1 Landeswahlordnung, sowie ein Verzeichnis über 
die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahl-
scheine, § 24 Absatz 6 Satz 4 Landeswahlordnung. 

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das 
Wählerverzeichnis und des Antrages auf Erteilung eines 
Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des 
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an eine bevoll-
mächtigte Person ist ohne die Angaben nicht möglich. 

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen per-
sonenbezogenen Daten ist die oben genannte Gemeinde. 
Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten sind: Datenschutz@weischlitz.de. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
1 Vogtland 1
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
- oder durch Briefwahl
 teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1. alle in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-

rechtigten
5.2. die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-

berechtigten,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 16 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis 
zum 11. August 2024) oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 19 Absatz 1 der Lan-
deswahlordnung (bis zum 16. August 2024) versäumt 
haben,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 16 Absatz 1 der Lan-
deswahlordnung oder Einspruchsfrist nach § 19 Ab-
satz 1 der Landeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde 
gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 30. August 2024, 
16:00 Uhr bei der Gemeindebehörde mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden. 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den. 

 Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberech-
tigter glaubhaft, dass ihr oder ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihr oder ihm bis zum 
Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie 
oder er dazu berechtigt ist.

 Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinde-
rung können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

  
6. Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
- einen amtlichen mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahl-
briefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 

für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
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 Wahlbezirk 1 - Weischlitz 1 Südscheune, Am Alten Gut 
2, Weischlitz

 Wahlbezirk 2 - Weischlitz 2 Oberschule, Schulstraße 11, 
Weischlitz

 Wahlbezirk 3 - Kürbitz Turnhalle, Thiergartener 
Straße 21, OT Kürbitz

 Wahlbezirk 4 - Krebes Turnhalle Grundschule 
Burgstein, Kemnitzer 

  Straße 3, OT Krebes
 Wahlbezirk 5 - Reuth Mehrzweckhalle, Querweg 3, 

OT Reuth
 Alle Wahlräume sind barrierefrei.
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten in der Zeit vom 05.08. bis 11.08.2024 übersandt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

 Die Briefwahlvorstände treten zur Zulassung der Wahl-
briefe sowie zur Ermittlung und Feststellung des Brief-
wahlergebnisses um 16:00 Uhr  
- im Rathaus der Gemeinde Weischlitz, Ratssaal, Am 

Alten Gut 3 in Weischlitz sowie 
- in der Nordscheune, Am Alten Gut 1 in Weischlitz 

 zusammen.

3. Jede und jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis sie oder er eingetragen ist.

 Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenach-
richtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei 
der Wahl abgegeben werden.

 Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. 
Jede Wählerin und jeder Wähler bekommt bei Betreten 
des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

 Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Direktstimme 
und eine Listenstimme. Das Stärkeverhältnis der Parteien 
im Sächsischen Landtag errechnet sich nur aus der An-
zahl der Listenstimmen.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-
mer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbe-

werberinnen und -bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge, bei Kreiswahlvorschlägen von Partei-
en außerdem den Namen der Parteien und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort 
und rechts von dem Namen jeder Bewerberin und je-
des Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

 Die Wählerin oder der Wähler gibt
 Ihre oder seine Direktstimme in der Weise ab, 

 dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzet-
tels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
cher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten 
soll,

 und seine Listenstimme in der Weise,
 dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzet-

tels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
cher Landesliste sie gelten.

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Ein-
tragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des 
Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die 
Versagung des Wahlscheins empfängt die personenbezo-
genen Daten die Kreiswahlleiterin (Landratsamt Vogt-
landkreis, Kreiswahlleiterin, Postplatz 5, 08523 Plauen). 

5. Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit 
der Führung des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse 
über erteilte Wahlscheine, des Verzeichnisses über für un-
gültig erklärte Wahlscheine und des Verzeichnisses über 
die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahl-
scheine verarbeiteten personenbezogenen Daten richtet 
sich nach § 78 Absatz 3 Landeswahlordnung: Wählerver-
zeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisses über 
für ungültig erklärte Wahlscheine und Verzeichnisse der 
Bevollmächtigten sind nach Ablauf von sechs Monaten 
seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht die Landeswahl-
leiterin oder der Landeswahlleiter mit Rücksicht auf ein 
schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes an-
ordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Er-
mittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können. 

6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ih-
nen folgende Rechte zu: 
• Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbe-

zogene Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutz-
durchführungsgesetz, Artikel 15 Datenschutz-Grund-
verordnung)

• Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrich-
tigen personenbezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Säch-
sisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 16 
Datenschutz-Grundverordnung)

• Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 
Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsge-
setz, Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung)

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personen-
bezogener Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Daten-
schutzdurchführungsgesetz, Artikel 18 Datenschutz-
Grundverordnung)

 Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften über 
das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und den Erhalt einer Kopie, § 17 Absatz 1 Sächsisches 
Wahlgesetz in Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 3 Lan-
deswahlordnung, durch die Vorschriften über den Ein-
spruch und Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis,  
§ 19 der Landeswahlordnung. 

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht recht-
mäßig erfolgt, können Sie Beschwerden an den Säch-
sischen Datenschutz- und Transparenzbeauftragten 
(Postanschrift: Sächsische® Datenschutz- und Transpa-
renzbeauftragte®, Postfach 11 01 32, 01330 Dresden, E-Mail:  
post@sdtb.sachsen.de) richten.

Weischlitz, den 15.07.2024

Steffen Raab
Bürgermeister
Gemeinde Weischlitz

Wahlbekanntmachung
1. Am 1. September 2024 findet die Wahl zum 7. Säch-

sischen Landtag statt. Die Wahl dauert von 8:00 bis  
18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde Weischlitz ist in folgende fünf Wahlbezir-
ke eingeteilt:
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 Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verlet-
zung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen.

Weischlitz, 15.07.2024

Steffen Raab
Bürgermeister
Gemeinde Weischlitz

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Informationen der Gemeinde

Rufnummern im  
Rathaus Weischlitz

Vorwahl  037436
Zentrale  917-0
Fax  91717
E-Mail:  Gemeinde@weischlitz.de

Besuchszeiten Rathaus Weischlitz
Gemeindekasse, Gewerbeamt, Bauamt, Einwohnermeldeamt, 
Standesamt, Ordnungsamt 
dienstags und donnerstags von 09.00 bis 12.00 Uhr
dienstags  von 13.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags  von 13.00 bis 18.00 Uhr
freitags  von 09.00 bis 12.00 Uhr

Sprechzeit Friedensrichter
jeden 1. Dienstag im Monat von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
WO? Gemeinde Rosenbach/Vogtl., Bernsgrüner Str. 18 in 
08539 Rosenbach/Vogtl., OT Mehltheuer
Telefonische Voranmeldung unter 037431 869-0

Termin öffentliche Sitzung Bauausschuss
Montag, 19.08.2024 um 18.00 Uhr im Beratungsraum 

(Anbau)

Termin öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates Weischlitz

Montag, 19.08.2024 um 19.00 Uhr in der Südscheune

(Unter Vorbehalt - Bitte Aushänge beachten!)

Hinweis der Redaktion
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Amtsblat-
tes ist Mittwoch, 21.08.2024.
Bitte alle Beiträge bis zu diesem Termin per E-Mail 
senden an amtsblatt@weischlitz.de (bitte beachten: Emp-
fang bis 10 MB Größe) oder in der Gemeindeverwaltung 
Weischlitz abgeben.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder. Für Anzeigenveröffent-
lichungen gilt die zz. gültige Anzeigenpreisliste.

Nächster Erscheinungstermin: 06.09.2024

 Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wäh-
ler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre oder seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Per-
son hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl

 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-

meinde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jede und jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein Wahl-
recht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch eine Vertreterin oder einen 
Vertreter anstelle der oder des Wahlberechtigten ist unzu-
lässig (§ 13 Absatz 4 Sächsisches Wahlgesetz).

 Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder wegen 
einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleitung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe ei-
ner von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzuläs-
sig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der oder des Walberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 13 Absatz 5 Sächsisches Wahlge-
setz).

 Wer vorsätzlich unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rah-
men zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 
und 3 Strafgesetzbuch).  

7. Im Wahlbezirk 4 - Krebes werden repräsentative Wahlsta-
tistiken nach § 70 Landeswahlordnung durchgeführt.

 Das Verfahren ist geregelt und zugelassen nach § 52 
Sächsisches Wahlgesetz vom 11.08.2023 (SächsGVBl.  
S. 598) sowie den §§ 70 bis 73 Landeswahlordnung vom 
20.04.2023 (SächsGVBl. S. 123), die durch die Verord-
nung vom 29.02.2024 (SächsGVBl. S. 180) geändert wor-
den ist.
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Elsterhochwasser 2024/ 
Eigenvorsorge

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
ein Elsterhochwasser 2024 hat es bisher nicht gegeben. Gott 
sei Dank!
Am ersten Juni-Wochenende dieses Jahres waren die Progno-
sen und Vorhersagen wieder sehr schlecht gewesen. Die avi-
sierten Mengen sollten das Maß von 2013 wieder mindestens 
erreichen.

Der Vorteil war, dass wir mehr Zeit hatten, uns auf das Er-
eignis vorzubereiten. Die Gemeinde Weischlitz hatte Sand be-
stellt, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr haben sich 
vorbereitet, und wir haben potentiell Betroffene über die dro-
hende Gefahr informiert.
Gesegnet waren wir, dass das für uns avisierte Regengebiet in 
Richtung Bayern abgezogen ist. Die Bilder und Schäden konn-
ten wir im Netz und in den Nachrichten sehen.
Für mich war sehr überraschend, dass sich möglich Betroffene, 
trotz der Schadensfälle in jüngster Vergangenheit wenig oder 
gar nicht selbst auf solche Schadensereignisse vorbereiten. Mit 
der Frage: „Wann denn die Feuerwehr die Sandsäcke bringt?“ 
wurde ich mehrfach konfrontiert.
Eigentum verpflichtet! Die Allgemeinheit kann nicht den 
Schutz jeglichen privaten Eigentums sicherstellen. Unsere 
Aufgabe ist es, vordergründig das Gemeindeeigentum und die 
Infrastruktur zu schützen sowie Hilfe für Unerwartetes zu 
leisten.
Ich muss an alle Eigentümer appellieren, sich für zukünftige 
Hochwasser- und Starkregenereignisse vorzubereiten. Selbst 
auf dem Grundstück, Schuppen oder Garage einen Handbe-
stand an Sandsäcken oder andere Schutzvorrichtungen anzu-
legen.
Das betrifft alle, nicht nur die Grundstücke an Bächen und 
Flüssen. Bei den Regenmengen der letzten Ereignisse und un-
serer hügeligen geographischen Lage kann es überall zu Star-
kregenereignissen und in der Folge zu Überschwemmungen 
und Feld- und Wiesenabgängen kommen.
Sand können wir sicher zur Verfügung stellen. Wir können 
aber nicht kurz vor dem Ereignis, die bei uns eingelagerten 
Sandsäcke an die Bürgerinnen und Bürger verteilen.
Die Sandsäcke sind im Internet erhältlich. Sie kosten auch 
kein Vermögen. Ich habe persönlich den Baumarkt in unserer 
Nähe angesprochen und gebeten, dass Sandsäcke auch kurz-
fristig vor Ort erhältlich sind. Das können wir als Gemeinde 
aber nicht sicherstellen. Bitte sorgen Sie rechtzeitig vor!

Steffen Raab
Bürgermeister

Erinnerung an den  
Zahlungstermin 15.08.2024 für 
die Grundsteuer sowie für die 

Friedhofsunterhaltungsgebühren
Zum 15.08.2024 wird die 3. Rate der Grundsteuer 2024 
bzw. bei Jahresbeträgen unter 15,00 Euro der Jahresbetrag 
für 2024 zur Zahlung fällig.
Auch die Friedhofsunterhaltungsgebühren für 2024 
für Gräber auf dem Friedhof in Großzöbern sind zum 
15.08.2024 zur Zahlung fällig.
Um Mahnungen zu vermeiden, bitten wir, den Fälligkeit-
stermin einzuhalten.
Alle Zahlungspflichtigen, die nicht am SEPA-Lastschrift-
verfahren teilnehmen, werden gebeten, diesen Zahlungs-
termin zu beachten und die Überweisung mit Angabe der 
Buchungszeichen/ Kassenzeichen auf das im Bescheid/ 
Mitteilung angegebene Konto vorzunehmen.

Wehrleitung Feuerwehrwache 
Großzöbern

v. l. Thomas Schmidt, Toni Thiele (OWL), Thomas Klein, Steffen 
Günther

Am 24.05.2024 wurde im Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung in Großzöbern die Ortswehrleitung für die Wache Groß-
zöbern neu gewählt. Die Wahl erfolgte turnusgemäß, nachdem 
die letzte Wahl vor fünf Jahren erfolgte.
Der Bürgermeister führte die Wahlhandlung durch. Von 46 ak-
tiven Kameraden waren 37 anwesend.
Einstimmig wurde zum neuen Ortswehrleiter Kamerad Toni 
Thiele gewählt. Die Kameraden Steffen Günther (Dröda), 
Thomas Schmidt (Heinersgrün) und Thomas Klein wurden 
einstimmig von der Hauptversammlung zu den Stellvertretern 
des Ortswehrleiters gewählt. Alle gewählten Kameraden haben 
die Wahl angenommen.
Die Kameraden bedankten sich bei dem bisherigen Ortswehrlei-
ter Thomas Klein für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit.
Wir bedanken uns bei allen Gewählten für Ihre Einsatzbereit-
schaft und wünschen gute Entscheidungen und gutes Gelingen 
im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger.
Die Kameraden der Wache Großzöbern incl. Dröda und Hei-
nersgrün brauchen dringend Nachwuchs und Verstärkung. 
Wer Interesse hat, wendet sich bitte an den Bürgermeister bzw. 
an die Ortswehrleitung.

Steffen Raab
Bürgermeister
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FUNDSACHEN
Folgende Fundsachen können im Gewerbeamt (Fundbü-
ro) der Gemeindeverwaltung Weischlitz, Am Alten Gut 3, 
08538 Weischlitz, Telefon 037436 / 917 64 abgeholt wer-
den:
• Armbanduhr, analog Chronograph
• Mini Radio - Multi Player
• Handy Samsung mit Fotohülle
• Bargeld
• Geldbörse, grün gemustert
• Solar-Powerbank
• mehrere Schlüsselbunde

Die Gemeinde Weischlitz ist verpflichtet Fundsachen min-
destens sechs Monate lang aufzubewahren. Danach wird 
die Fundsache an den Finder herausgegeben, sofern dies 
geltend gemacht wurde. Fundsachen, die nach Ablauf von 
sechs Monaten an keinen Empfangsberechtigten herausge-
geben worden sind und an denen keine Fundrechte geltend 
gemacht wurden, werden versteigert, gespendet oder ver-
nichtet.

Achtung Unterbrechung 
der Stromversorgung! 

MITNETZ STROM führt  
Spannungsumstellung im  

Vogtlandkreis durch
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
der enviaM-Netzbetreiber, MITNETZ STROM, führt vom 
07.08. – 29.08.2024 im Einzugsbereich des Umspannwerkes 
Droßdorf im Vogtlandkreis eine Mittelspannungsumstellung 
von 10 auf 20 Kilovolt (kV) durch.
Die betroffenen Kommunen im Einzugsbereich des Umspann-
werkes werden seit Jahrzehnten mit einer Mittelspannung von 
10 kV versorgt. National und international gibt es Bestrebun-
gen, die Spannungsebenen zu vereinheitlichen, mit denen Mit-
telspannungsnetze betrieben werden.
In Deutschland wird, wie in vielen anderen Ländern auch, die 
Spannungsebene 20 kV für Mittelspannungsnetze bevorzugt.
Die Spannungsumstellung dient der Verbesserung der Quali-
tät und Sicherheit der Stromversorgung. Sie vereinfacht den 
Netzbetrieb, erhöht die Übertragungsfähigkeit der Netze und 
reduziert die Netzverluste.
Während der Spannungsumstellung kommt es zur einmaligen 
Unterbrechung der Stromversorgung von bis zu sechs Stun-
den. Auf Grund von Terminstaffelung der Arbeitsschritte sind 
operative Verschiebungen der Abschaltzeiten möglich.
Wir sind sehr darum bemüht, die Unterbrechung der Strom-
versorgung und damit die Beeinträchtigungen für Sie so gering 
wie möglich zu halten.
Die Unterbrechung erfolgt entsprechend § 17 der Niederspan-
nungsanschlussverordnung (NAV). Gemäß § 17 (1) kann die 
Anschlussnutzung unterbrochen werden, soweit dies zur Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist.
Wir empfehlen, für die Dauer der Unterbrechung empfindliche 
elektrische Geräte (z. B. EDV-Anlagen, TV- und SAT-Anlagen, 
Heizungssteuerungen, Telefone), die durch die Unterbrechung in 
ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, vorsorglich vom 
Netz zu trennen oder auszuschalten und erst nach Aufhebung der 
Unterbrechung (Zuschaltung der Stromversorgung) wieder in Be-
trieb zu nehmen. Auch während der Zeit der Unterbrechung sind 
die Anlagen als unter Spannung stehend zu betrachten.

Ausschreibung Immobilienverkauf
Die Gemeinde Weischlitz plant den Verkauf der Räumlichkei-
ten im 1. OG und EG links in der Wohnanlage Heinersgrün, 
An der Kapelle 72.
Die Räumlichkeiten wurden von der Gemeinde als Versamm-
lungsräume genutzt bzw. waren für eine Arztpraxis vorgese-
hen. Die Räumlichkeiten sind derzeit nicht vermietet.

Für eine neue Nutzung sind erhebliche Investitionen und ein 
baurechtlicher Nutzungsänderungsantrag erforderlich.
Die Gemeinde hat für die Räumlichkeiten ein Wertgutachten er-
stellen lassen. Gegen eine Gebühr von 15 € kann dieses nach Vor-
anmeldung von der Gemeinde erhalten bzw. eingesehen werden.
Interessenten richten Ihre verbindlichen Gebote bis zum 
30.08.2024 an die Gemeinde Weischlitz, Steffen Raab, Am Alten 
Gut 3, 08538 Weischlitz.

Steffen Raab
Bürgermeister

Fahrzeugverkauf - Geräteverkauf
Die Gemeinde Weischlitz beabsichtigt den Verkauf eines 
Unimog.
Typ: Daimlerchrysler Unimog 405/10 Allrad mit An-
hängerkupplung und Fronthydraulik; Erstzulassung 
17.11.2006; TÜV abgelaufen 09/2023
Bei Interesse kann der Unimog nach Terminvereinbarung un-
ter 037436 917-68 in Weischlitz besichtigt werden. Der Verkauf 
wird über die Plattform der „Zoll-Auktion“ abgewickelt. Kauf-
gebote können Sie unter https://www.zoll-auktion.de abgeben. 
Die entsprechende Ausschreibung/Los-Nummer lautet 85507.

Hierbei handelt es sich um ein ausgesondertes Bauhof-
fahrzeug. Keine Garantie auf Fahrbereitschaft, Funktions-
fähigkeit bzw. Vollständigkeit. Der Verkauf erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Haftung. Die 
Rechnungsstellung erfolgt ohne Ausweis der Umsatzsteuer.
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Wir bitten vielmals um Ihr Verständnis.

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH
Netzregion Südsachsen
Frauensteiner Straße 73
09599 Freiberg
Telefon: 03731 704563
E-Mail: Dispo.Pl@mitnetz-strom.de

Von der Spannungsumstellung sind in der Gemeinde  
Weischlitz nachfolgende Orte betroffen:
Donnerstag, 22.08.2024, 08:00 – 15:00 Uhr
• Großzöbern:
 -> An der Wolfsstaud ZAS Funkturm
 -> Krebeser Str. 3-11, 10-18, Kirche, Feuerwehr
 -> Plauener Landstr. 18-24c, 27, 33-59
 -> Plauener Str. Landestalsperrenverwaltung
 -> Str. der Solidarität komplett
 -> Talsperrenstr. komplett
• Heinersgrün: komplett

Dienstag, 27.08.2024, 08:00 – 15:00 Uhr
• Dröda:
 -> Bobenneukirchener Str. 10-14c, 29-55
 -> Str. zur Staumauer komplett

Donnerstag, 29.08.2024, 08:00 – 14:00 Uhr
• Dröda:
 -> Bobenneukirchener Str. 1-25, 59, 2-8, Gärten, Garagen
 -> Feilatalstr. Komplett
 -> Gartenstr. Komplett
 -> Zöberner Str. komplett
• Großzöbern:
 -> A 72 Parkplatz Großzöbern Toilette
 -> Dorfstr. Komplett
 -> Krebeser Str. 1, 2-6, Gemeindescheune
 -> Plauener Landstr. 1-25, 29-31, 12-16, Kirche

Vermietung/Verpachtung

VERMIETUNG

Die Gemeinde Weischlitz hat verschiedene 
Wohnungen zu vermieten:

KREBES
Kemnitzer Str. 4
-  3-Raum-Wohnung EG, 57,69 m²
 Kaltmiete 259,61 €, Betriebskosten-kalt: 83,65 €
 Bruttokaltmiete: 343,26 €, Heizung: 86,54 €,
 Gesamtmiete: 429,80 €, Kaution: 520,00 €
 Verfügbar: ab sofort

GEILSDORF
Schäfereiweg 1
-  1-Raum-Wohnung 1. OG, 19 m²
 Kaltmiete 78,78 €, Betriebskosten-VZ: 50,00 €
 Gesamtmiete: 128,78 €
 Verfügbar: ab sofort

TOBERTITZ
Am Thossener Berg 1
-  3-Raum-Wohnung 2. OG, 97 m² f. 436,50 € zzgl. Ne-

benkosten,
 Verfügbar: ab sofort
 (jeweils mit Nachtspeicherheizung, Keller- und Boden-

anteil)

Ansprechpartner:
Immobilienservice Plauen GmbH,
Frau Schaarschmidt, Tel. 037436 2275
und Frau Graf, Tel. 03741 210531

Mitteilungen des Landratsamtes 
Vogtlandkreis

VORSCHAU Bundesweiter  
Warntag - Bitte vormerken!

Am 12. Spetember 2024 findet der diesjährige bundeswei-
te Warntag statt. Durch den Bund wird das Modulare Warn-
system (MoWaS) mit den damit integrierten Warnmitteln wie 
Fernseher, Radios und Smartphones (Warn-Apps, Cell Broad-
cast) getestet. Unsererseits ist beabsichtig, wie in den Vorjah-
ren, alle Sirenen im Vogtlandkreis entsprechend dem Auslö-
sekonzept des Bundes um 11:00 Uhr aufheulen zu lassen. 
Insgesamt stehen jetzt 74 elektronische Sirenenanlagen mit 
der Möglichkeit der Sprachdurchsage zur Warnung der Bevöl-
kerung bei Gefahrensituationen zur Verfügung. Diese elektro-
nischen Sirenenanlagen sollen zusätzlich zum Warnton noch 
eine Sprachdurchsage ausführen. Die Entwarnung erfolgt 
ebenfalls mit Ton und ggf. Sprachdurchsage um 11:45 Uhr.

Landratsamt Vogtlandkreis
Brand- und Katastrophenschutz
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Informationen der Feuerwehren 
und Vereine

  
  
  
  
  

SSppoorrttppllaattzz  GGrrooßßzzööbbeerrnn  
                                                              
SSaammssttaagg::  

  
                    1133..0000  UUhhrr  FFuußßbbaallllssppiieell  

  
                  aabb  1155..0000  UUhhrr  KKiinnddeerrffeesstt  mmiitt  WWeettttkkäämmppffeenn,,    
                  ttoolllleenn  PPrreeiisseenn  uunndd  FFeeuueerrwweehhrrvvoorrffüühhrruunngg  

                          --  SSppiieell,,  SSppaaßß  uunndd  SSppaannnnuunngg  ffüürr  aallllee  --  
 
 

AAmm  AAbbeenndd  MMuussiikk  uunndd  ggeemmüüttlliicchheess  BBeeiissaammmmeennsseeiinn  
-  ab 19.00 Uhr - 

 
An allen Tagen ist für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. 

 
 

Es laden ein 
die SG Burgstein und die Burgsteingeister 

Herzliche Einladung  
zum Tag der offenen Tür 2024 

im Tierheim Kandelhof
Samstag, 24. August 2024, 
13 – 17 Uhr

• Einblicke in unser Tierheim
• Flohmarkt
• Verkauf von nützlichen, schönen & leckeren Dingen für 

Mensch und Tier
• Tombola mit vielen tollen Preisen
• Glitzertattoos & Glitzersträhnen für Kinder
• Hundeführerschein für Kinder
• Ponyreiten für Kinder
• Kaffee & Kuchen
• Herzhaftes vom Grill – Köche mit Herz 

Tierschutzverein Plauen und Umgebung e.V., 
Tierheim Kandelhof, Am Kandelhof 1a, 08538 Krebes
037433/5442 - info@tierheim-kandelhof.de - 
www.tierheim-kandelhof.de

Der Erlös kommt 

wie immer 

unseren Tieren 

zugute!!
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FEIERT MIT UNS!
40 JAHRE EINTRACHT GEILSDORF

auf dem Fußballplatz

foto: www.freepik.com

Erlebt am 31.08.2024 auf unserem Fußballplatz ein 
Turnier der Extraklasse, denn wir wollen auf die  
jahrzehntelange Tradition in Geilsdorf anstoßen. 
Umrahmt wird der Spielbetrieb ab 14.00 Uhr mit  
Torwandschießen, Hüpfburg, Ponyreiten und  
Judovorführung. 
Kulinarische Besonderheiten: Gulaschkanone,  
Kaffee und hausgebackener Kuchen, Eiswagen  
und Bier vom Fass.

Ab 19.00 Uhr Tanz-Party mit DJ Udo.

Fußballturnier
Familiennachmittag

Essen & Trinken

Feiern & Tanzen

31. August 2024

Ponyreiten, Hüpfburg, Torwandschießen
Kinderprogramm

Grundschule Burgstein

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 1 bis 4 der Grundschule 

Burgstein in Krebes!
Wir beginnen das Schuljahr 2024/2025 am Montag, 
05.08.2024. Unterrichtsbeginn ist 7:30 Uhr, Unterrichtsende 
für alle Klassen 11:10 Uhr.
Bitte bringt bereits am ersten Schultag folgende Sachen mit: Sport-
beutel, Zeichenkarton und Hausschuhe (abriebfreie Sohlen).
Die Schulaufnahmefeier findet am Samstag, 03.08.2024 um 
14:00 Uhr in der Turnhalle der Schule statt (Treffen aller 
Schulanfänger 15 Minuten vor Beginn am Schuleingang – bitte 
pünktlich zum Klassenfoto).
Die Buszeiten bleiben unverändert. Sollte es zu größeren Ab-
weichungen kommen, werden diese kurzfristig in den Schau-
kästen der einzelnen Orte bekannt gegeben. Zur Information 
dienen auch die Fahrpläne an den Haltestellen.
Eine Bitte an alle Großen: Helft und unterstützt die Schulan-
fänger so toll wie in den letzten Jahren!
Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr.

Dorit Luft
Schulleiterin

Hort der Grundschule Burgstein

Sommerferienprogramm im Tier-
heim Kandelhof für die Hortkinder 

aus der Grundschule Krebes
Wir Hortkinder besuchten an einem unserer Wandertage in 
den Sommerferien das Tierheim Kandelhof. Dort angekom-
men, wurden wir von einem kleinen Rudel Vierbeiner freund-
lich begrüßt und den Vormittag über von ihnen begleitet.

Schule und Kindergarten
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Kita „Kinderland“ Weischlitz

AWO Kita „Kinderland“ erhält 
großzügige Spende der Firma  
Fine Line Tattoo aus Plauen

Die AWO Kita „Kinderland“ freut sich über eine Spende in 
Höhe von 500 € der Firma Fine Line Tattoo aus Plauen. Die 
Spende der Firma wird es der Kita ermöglichen, neue Anschaf-
fungen für die pädagogische Arbeit zu tätigen.
Die Firma engagierte sich am Pfingstwochenende beim Falken-
Rock Festival in Falkenstein an zwei Tagen, indem sie Tattoos 
speziell für Kinder anbot.

Die Leiterin der AWO Kita „Kinderland“, Frau Hiller, bedank-
te sich herzlich für die Spende und freut sich mit ihrem Team 
darauf, mit den neuen Anschaffungen das Wohlergehen und 
die Entwicklung der Kinder weiter zu fördern.

Kita „Lindwürmchen“ Kürbitz

Ritterfest bei den „Lindwürmchen“ 
in Kürbitz

Die Kürbitzer „Lindwürmchen“ feierten am 7. Juni 2024 ein 
ganz besonderes Fest.
Jung und Alt schlüpften in mittelalterliche Gewänder und folg-
ten dem Ruf der Posaunen.
Rund um die „Burg“ mitten im festlich geschmückten Garten 
versammelte sich buntes Treiben.
Die kleinen Ritter und Burgfrauen hatten ihr Fest lange vorbe-
reitet. Sie bastelten im Vorfeld Kopfschmuck, Schilde, Schwer-
ter und Ketten. Gemeinsam wurde der Garten geschmückt.

Im Tierheim warteten verschiedene Spiele und Herausforde-
rungen auf uns, die wir mit Freude gemeistert haben.

Als Belohnung gab es Melone & Eis zum Abkühlen und kleine 
Preise. Nach dem Spiel & Spaß konnten wir das Tierheim und 
die Tiere bei einer Führung genauer erkunden. Die Eindrücke 
waren für alle sehr interessant!
Wir danken dem Team des Tierheimes für den abwechslungs-
reichen tollen Vormittag!

Eure Krebeser Hortkinder

Grundschule Weischlitz



Freitag, 2. August 2024Seite 14

Aus diesen schauten fünf süße Lindis heraus, die die stolzen 
Schulanfänger sofort ins Herz geschlossen haben.
Wir danken der Fleischerei Zschäck, Madlen vom Ponyhof 
Kürbitz und allen Eltern für ihre Mithilfe und hoffen, dass 
unser Fest für unsere Schulanfänger in wunderschöner Erin-
nerung bleibt und sie immer gerne an ihre Kindergartenzeit 
zurückdenken.

Das „Lindwürmchen-Kita-Team“

Kita „Tausendfuß“ Rodersdorf

Unsere Schulanfänger gingen auf 
große Fahrt

Tatüta – Tatütata. die Feuer-
wehr ist da?!
Bei den Rodersdorfer „Tausend-
füßern“ war am Freitag, den 
21.06.2024 ein ganz besonde-
rer Tag – unser Zuckertüten-
fest. Unsere Schulanfänger 
verabschiedeten sich feierlich 
bei allen Raupen- und Schmet-
terlingskindern.
Nach einem wirklich fabelhaf-
ten gemeinsamen Frühstück 
entdeckten wir am Zuckertü-
tenbaum die ersten Zucker-
tüten. Wie gut, dass wir im 
Vorfeld uns immer gut um ihn 
gekümmert und reichlich ge-
gossen haben. Nach einem erlebnisreichen Vormittag mit der 
Geschichte vom Zuckertütenbaum und leckerem Eis ging es am 
Nachmittag mit der Feuerwehr nach Reuth in den Pfarrgarten.

 

Dort verbrachten wir bei Regen und Sonnenschein den Nach-
mittag und Abend. Jedes Kind gestaltete hier ganz individuell 
seine eigene kleine Zwergen-, Elfen oder Wichtelhütte. Ge-
meinsam mit den Eltern gingen wir dann auf große Zucker-
tütensuche.

Ganz herzlich möchten wir uns bei der Familie Stepper, der Feu-
erwehr und vor allem bei unseren Eltern bedanken. Vielen Dank 
für die tollen Jahre, für die Mithilfe im Alltag und vielen Dank für 
das tolle Abschiedsgeschenk – einem Glaswandbild für die Gar-
derobe.

Eure „Tausendfüßer“ aus Rodersdorf

Eine lange Rittertafel lud zum Verweilen und Essen ein. Für die 
Taverne hatten die Eltern viele Köstlichkeiten vorbereitet. Auch 
das Handbrot mit Zaziki und Bratwürsten, welche die Fleische-
rei Zschäck zum Teil sponserte, ließen sich alle gut schmecken.
Bei einem Würfelspiel, das durch den ganzen Garten leitete, 
konnten die Kinder zusammen mit ihren Eltern Edelsteine 
ausgraben, Schwerter schmieden, schlafen wie ein Ritter und 
gehen wie ein Drache …
Zuerst jedoch führten die kleinen und großen „Lindwürm-
chen“ ihr tolles Programm den Eltern, Großeltern und Ge-
schwistern vor.

Sie erzählten die Geschichte vom Ritter und seinen Burgfrauen, 
die 5 Eier im Wald in der Nähe von Kürbitz fanden. Aus den Ei-
ern schlüpften 5 kleine Lindis, gespielt von den Schulanfängern. 
Diese staunten am Ende ihres Programms nicht schlecht, als eine 
schöne Maid auf ihrem Pony die Zuckertüten vorbei brachte.
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Wir gratulieren

schöne Augenblicke,

denn der Wert des Tages
ergibt sich aus der Summe

Interessantes und Wissenswertes

Kirchliche Nachrichten

Kirchgemeinden  
Reuth und  
Mißlareuth

im Ev.-Luth. Kirchspiel St. Martin Vogtland
08538 Weischlitz OT Reuth, Tel.: 037435-5343
Büro und Pfarrerin Stepper: Wallstr. 6,

www.Kirche-Reuth.de www.Kirche-Misslareuth.de

Sonntag, den 11. August 
10.00 Uhr Gottesdienst
 mit Segnung der Schulanfänger - 
 in Mißlareuth
Sonntag, den 25. August
10.00 Uhr Gottesdienst mit Hlg. Abendmahl - 
 in Mißlareuth
14.00 Uhr Aufwind-Gottesdienst - in Reuth
 gestaltet von den Mitarbeitern des Kica
 anschließend Kaffeetrinken im Pfarrgarten
Sonntag, den 1. September 
10.30 Uhr Gemeindefest des Kirchspiels - in Rodau
Sonntag, den 8. September 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Hlg. Taufen und Kigo - 
 in Reuth

Ev.- Luth. Kirchgemeinde  
St. Jakobus im Vogtland

Unter www.st-jakobus-vogtland.de finden 
Sie unsere Gottesdienste und Veranstaltun-
gen sowie alle aktuellen Informationen dazu.

UNSERE ANSCHRIFT:
Pfarramts- und Friedhofsverwaltung
Görnitzer Weg 8, 08606 Oelsnitz

Telefon: 03 74 21 / 2 29 29
Emails: kg.vogtland-stjakobus@evlks.de
 friedhof.vogtland-stjakobus@evlks.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag, 8 –15 Uhr sowie nach Vereinbarung
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Die neue Sommerausgabe  
Vischelant ist ab sofort 

kostenfrei erhältlich

VISCHELANT mobil sein
Es ist endlich soweit: Die Sommerausgabe Vischelant mobil 
sein ist da und erzählt von regionalen Geschichten und Men-
schen, die aktiv zur Entwicklung der Region beitragen. Es 
richtet sich an alle Vogtländer und Gäste und lädt dazu ein, 
die Vielfalt und Schönheit der Region Vogtlands zu entdecken. 
Das ÖPNV Mobilitätsangebot ist ein wichtiger Teil davon.

Sommerausgabe Vischelant mobil sein - Verkehrsverbund Vogt-
land GmbH

Neben aktuellen Themen zu Bus und Bahn widmet sich die 
neue Sommerausgabe diesmal dem Thema Nachhaltigkeit. Ob 
Bio-Produkte vom Hofgut Eichigt, die Wiederbelebung der 
Sommerfrische Eubabrunn oder eine umweltschonende Rad-
tour – es gibt viel Interessantes zu lesen. Viele Ausflugs- und 
Veranstaltungstipps für die Sommerzeit sowie verschiedene 
Serviceinformationen für die Fahrgäste in Bus und Bahn lesen 
Sie in der neuen Vischelant. Seien auch Sie mobil und entde-
cken Sie das Vogtland auf neue, spannende Weise!
VISCHELANT erscheint dreimal im Jahr und liegt in den 
Kommunen, Tourist-Informationen sowie in den Bussen und 
Bahnen im Vogtlandnetz kostenfrei zum Mitnehmen bereit. 
Auf der Internetseite www.vogtlandauskunft.de/vischelant 
sind alle Ausgaben digital sowie einzelne aktuelle Artikel auch 
in einem Blog zu finden.

Rückfragen bitte an:
Verkehrsverbund Vogtland GmbH
Marketing, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Göltzschtalstraße 16, 08209 Auerbach
Telefon: 03744 8302-140
E-Mail: marketing@VVVogtland.de

Dein Weg nach vorn beginnt hier!
„Die größte Ausbildungsmesse im Vogtland öffnet am 
22. August wieder ihre Tore und bietet erneut für die Be-
rufswahl mit Ausbildungsstart 2024 & 2025 einen neuen 
Aussteller- und Ausbildungsstellenrekord. Ausbildung im 
Vogtland ist Vielfalt und ermöglicht den Jugendlichen den 
Start in eine tolle berufliche Karriere.“

Sina Krieger
Geschäftsführerin der IHK Regionalkammer Plauen

Ihre Medienberaterin vor Ort

0171 2908634
teresa.bunzel@wittich.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Teresa Bunzel

Amtsblatt der Gemeinde Weischlitz
Das Amtsblatt der Gemeinde Weischlitz mit den Ortsteilen erscheint monatlich.

- Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), 
 An den Steinenden 10, Telefon: 03535 489-0
   Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Bürgermeister der Gemeinde Weischlitz, Herr Steffen Raab, Telefon: 037436 91760

- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), An den Steinenden 10
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
 www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbe-
sondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Veranstaltungskalender

Datum/Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort

09. – 11.08. Höhlenfest in Syrau mit erstem Simsontreffen Höhlenpark Freilichtbühne Syrau

10.08., 14.00 Uhr 30 Jahre SV Schneckengrün e.V. Vereinsgelände Schneckengrün

11.08., 09.30 Uhr Wanderung Abschnitt Gefeller Rundweg Treff Tanna Markt

16. - 18.08. Licht im Herzen - erstes Yoga - Festival im Vogtland Festspielscheune Stelzen

16. – 18.08. 25. Löwenspektakel und 27. SR 2 - Treffen;
www.kuerbitz-vogtland.de

Kürbitz „Goldner Löwe“

17.08., 15.00 Uhr Kinderfest und Bobby Car Rennen des SCC Schönberg Bürgerhaus Schönberg

17.08., 19.00 Uhr Open Air-Konzert „Viertel nach sieben“ & „Gettesisters“ Malzhaus des Pausaer Heimatecks

18.08. Radfahrer-Gottesdienst Drochaus

18.08. Motorradausfahrt - Motorradfreunde Burgstein e.V. Treffpunkt u. Abfahrt am 
Vereinsgelände Gutenfürst

23.08., 18.00 Uhr 31. Turmfest Rößnitz, 18 Uhr Tauziehen, ab 20 Uhr 
große Turmfestparty

Sportplatz Rößnitz

24.08., 13.00 Uhr Turmfest in Rößnitz, ab 13 Uhr 19. Traktortreffen 
mit Rundfahrt (ca. 1,5 Std.), ab 14 Uhr „Bunter 
Familiennachmittag“ und ab 20 Uhr Neon-Partynacht 
mit „DJ Prince“

Sportplatz Rößnitz

24.08., ab 14.00 Uhr Sommerfest des Männergesangvereins „Elsterklang“ 
Weischlitz e.V. - 130 Jahre Männergesangverein

Weischlitz Sporthalle

31.08. 40 Jahre Fußball Geilsdorf; 14 Uhr Alt-Herren-Turnier, 
ab 19 Uhr Geselliges Beisammensein mit musikalischer 
Umrahmung

Sportplatz Geilsdorf

02. – 08.09.2024 750 Jahre Weischlitz

07./08.09. 1. Gespanntreffen - Motorradfreunde Burgstein e.V. Vereinsgelände Gutenfürst

07.08., 14.00 Uhr Seniorennachmittag Feuerwehrhaus Tanna

08.09., 11.00 – 16.00 Uhr Flügeldrehen an der Windmühle Syrau Windmühle Syrau

08.09., 10.00 – 16.00 Uhr „Tag des Offenen Denkmals“ Schloss Leubnitz

Isolieren Sie die Zahlen!
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Büroservice GmbH
Unsere Leistungen:
– Buchen laufender Geschäftsvorfälle
– Lohn- und Gehaltsabrechnungen
– Baulohn
– Lohnsteuer-Anmeldung
– Abrechnung und Korrespondenz 

mit Krankenkassen
– sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit 

Datenerfassung und Büroservice
– Abhol- und Bringservice

Enders-Dix-Str. 1 | 08538 Weischlitz
Internet: www.bueroservice-weischlitz.de
info@bueroservice-weischlitz.de

Büroservice GmbH
Unsere Leistungen:
– Buchen laufender Geschäftsvorfälle
– Lohn- und Gehaltsabrechnungen
– Baulohn
– Lohnsteuer-Anmeldung
– Abrechnung und Korrespondenz 

mit Krankenkassen
– sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit 

Datenerfassung und Büroservice
– Abhol- und Bringservice

Enders-Dix-Str. 1 | 08538 Weischlitz
Internet: www.bueroservice-weischlitz.de
info@bueroservice-weischlitz.de

Telefon:
03 74 36 / 28 03

Fax:
03 74 36 / 2 07 22

Buchführung 
muss nicht 
teuer sein!

Ganz schön renoviert.

 0 60 60 - 828 28 28
  info@renke-bresselmann.portas.de

Türen. Küchen. Treppen. Fenster. 
Wir verschönern Dein Zuhause!

umweltschonend 

zuverlässig

kompetent 

nachhaltig

bequem 

lokal

Fenster und Haustür aus einem Guss.

Fenster jetzt werter -
haltend schützen.

PORTAS-Fachbetrieb  
Neumann

P & P Renovierungsspezialist
Vogtland GmbH

Mylauer Straße 18  
08491 Netzschkau
 0 37 65 / 3 41 58

 www.neumann.portas.de

umweltschonend
zuverlässig  kompetent

nachhaltig    bequem  lokal

Türen. Küchen.  
Treppen. Fenster.  

Wir verschönern dein Zuhause!

8. & 9. 
August 
Fenster-
Schautage
jeweils 
10 – 16 Uhr

IHR FACHMANN
vor Ort

Designbad mit XXL-Fliesen Anzeige

Ob Vinyltapete, Spachtelwand oder Komposit-Materialien - un-
ter dem Begriff „fugenloses Bad“ drängen Materialien ins Bad 
mit der Versprechung, künftig keine Fugen mehr sanieren zu 
müssen. Für viele dieser Produkte ist allerdings gar nicht er-
probt, ob sie dem Alltag im feuchten Bad dauerhaft standhalten.
Wer sich die „cleane“ Optik homogener Flächen wünscht, aber 
zugleich einen optisch hochwertigen, auf Dauer haltbaren sowie 
komfortabel zu reinigenden Wand- und Bodenbelag bevorzugt, 
sollte sich unter großformatigen Fliesen umsehen, empfiehlt 
Jens Fellhauer vom Bundesverband Keramische Fliesen e. V.: 
„XXL-Fliesen oder die neuen Megaformate mit Abmessungen 
bis zu 120 x 260 cm entfalten aufgrund ihres geringen Fugen-
anteils einen puristischen, großzügigen Flächeneffekt - ganz 
gleich, ob im Beton-, Marmor- oder opulenten Tapetenlook. Zu-
gleich strukturiert das dezente Fugenraster aber die Fläche und 
ermöglicht es dem menschlichen Auge, die Raumproportionen 
wahrzunehmen“.
Generell erfordert die Verlegung großformatiger Fliesen eine 
detaillierte Planung, technisches Wissen sowie professionel-
le, geübte Hände. Inspirationen zur Badgestaltung finden sich 
unter www.deutsche-fliese.de. Meister- und Innungsbetrie-
be des Fliesenlegerhandwerks unter der Betriebssuche auf  
www.fachverband-fliesen.de. spp-o

Foto: Deutsche Fliese/Steuler/spp-o

Immer gut beraten 
durch die Handwerker Ihrer Region 
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Mo. geschlossen
Di. & Do. 08.00 - 18.00 Uhr
Mi. 08.00 - 16.00 Uhr
Fr. 08.00 - 17.00 Uhr
Sa. nach Vereinbarung

Meinel Holz

Tel.: 0151 - 40 18 60 27
E-Mail: daniel@meinel-holz.de

Langer Weg 79 | 08538 Weischlitz 
OT Rodersdorf

Inh. Daniel Meinel

Zimmerei      Holzbau
Sägewerk      Altbausanierung

Taltitzer Straße 22
08538 Weischlitz

(ehem. Salon Manuela)
Telefon: 037436 - 22 33

Sie haben ein haariges Problem? 
Ich freu‘ mich auf Sie!

OT Reuth

IHR FACHMANN
vor Ort

Perfektes Haarstyling Anzeige

Es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, je nach Anlass, 
Beschaffenheit des eignen Haares, Budget und Zeit. Der Besuch 
beim Friseur empfiehlt sich für jeden, der nicht das Händchen 
oder Talent für die Kunst einer besonderen Frisur hat. Außer-
dem berät dieser umfassend und natürlich ist ein Besuch bei 
Fachmann*frau sehr viel entspannter. Mit etwas Geduld und Ge-
schick, kann man sich auch selbst an die Umsetzung wagen. Es 
gibt viele Do-It-Yourself-Tipps im Internet. Egal wofür Sie sich 
entscheiden, machen Sie sich rechtzeitig Gedanken und verein-
baren die entsprechenden Termine. Kleiner Tipp für Jugendwei-
he, Einschulung oder den wichtigen 18. Geburtstag: Der Nach-
wuchs freut sich, wenn er hier selbst aussuchen darf und dafür 
ein Friseurtermin gemacht wird. Schließlich sind das persönliche 
Meilensteine und die sollten mit dieser einfachen Geste auch 
entsprechend von den Eltern gewürdigt werden. Das zeigt Ihrem 
Nachwuchs, wie wichtig auch für Sie selbst dieser Meilenstein 
ist.

Umweltfreundliche Heizung Anzeige

Mehr als 70 Prozent der Haushalte in Deutschland wurde 2021 
über eine Gas- oder Ölheizung versorgt. In vielen Kellern stehen 
veraltete Heizungen, die neben hohen Heizkosten unnötig viel 
Energie verbrauchen. Die mit dem geplanten Energiewechsel 
einhergehende CO2-Steuer hat das Heizen mit Öl und Gas teu-
rer werden lassen. Die Kosten werden durch ansteigende CO2-
Preise in den kommenden Jahren weiter nach oben gehen. Zu-
dem ist das Verbrennen von fossilen Brennstoffen schädlich für 
das Klima. Etwa ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland 
entsteht in Gebäuden durch das Heizen oder bei der Warmwas-
serbereitung. Intelligentes Heizen ist daher ein großer Hebel für 
mehr Klimaschutz. Weil die Bundesregierung beschlossen hat, 
dass der Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral sein soll, muss 
in den kommenden Jahren viel passieren. Mit dem Einbau einer 
umweltfreundlichen Heizung leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
für den Klimaschutz.
Wenn Ihre Heizung bereits seit 15 Jahren oder länger läuft, lohnt 
sich meistens die Investition in eine neue Anlage. Langfristig 
spart dies Energie und senkt die Heizkosten. Wenn Sie sich ent-
scheiden, mit der neuen Heizung ganz oder teilweise auf rege-
nerative Energien zu setzen, gibt es attraktive Fördermöglichkei-
ten. Lassen Sie sich am besten von einem Fachbetrieb beraten, 
um das optimale Heizsystem für Ihr Haus zu finden.

VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.
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IHR FACHMANN
vor Ort

:
: :

Baggerarbeiten

Elektro - Datentechnik - Sicherheitstechnik

Telefon: 037436/2180
Geschäftsführer: Tobias Kraus
Plauener Straße 16  I  08538 Weischlitz
Mail: info@EDS-Weischlitz.de

Wohnen mit Ausblick Anzeige

Glas ist ein echtes Multitalent in der Architektur: Es lässt Räu-
me großzügiger und freundlicher erscheinen, holt viel Tages-
licht ins Gebäude und löst die Grenzen zwischen Innen- und 
Außenbereiche optisch auf. Gerade in der heutigen Architektur, 
die mit offenen Flächen häufig an Lofts erinnert, kann der Werk-
stoff besondere Akzente setzen und dem Zuhause ein Gefühl 
der Leichtigkeit geben. Glasvorbauten wie Wintergärten und 
mehrgeschossige Foyers zum Beispiel lassen Innenräume noch 
wohnlicher erscheinen - direkt beim Neubau oder auch später 
bei Verschönerungen und Erweiterungen.
Große Fensterflächen verbinden das Zuhause optisch mit der 
Natur. Dank moderner Mehrfachfenster mit hoher Dämmleistung 
erfüllt die Verglasung bei allen ästhetischen Vorteilen gleichzeitig 
die heutigen Anforderungen an die Energieeffizienz. Auch für die 
Innengestaltung ist der transparente und vielseitige Werkstoff 
gefragt. Fast alles, was das Zuhause ansprechender macht, 
lässt sich aus dem vielseitigen Material herstellen - Treppen, 
Trennwände, Duschen und sogar Möbelstücke. So können 
etwa Schiebetüren und Raumtrenner aus Glas den Innenbereich 
strukturieren, ohne eng begrenzte und dunkle Räume zu schaf-
fen. Bei Eigenheimen mit einer Galerie schaffen Glasgeländer 
und Brüstungen ein Gefühl der Freiheit. Damit neben der Optik 
auch die Sicherheit überzeugt, verfügen beispielsweise Gelän-
der des Herstellers Uniglas über eine zuverlässige Absturzsi-
cherung. Optische Akzente setzt ebenso eine Treppe mit Stufen 
aus transparentem Verbundsicherheitsglas, bei denen man mit 
jedem Schritt scheinbar im Raum schwebt. djd 69790

Foto: djd/Uniglas/Jan Marc Specklin
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 Ihr Landschaftsgärtner

danIeL Morgner

WIR SCHAFFEN GRÜN!

garten-neu- & uMgestaLtung

PfLaster- & BaggerarBeIten

oBstBauM- & heckenschnItt

PfLanzenhandeL

zaunBau

grünanLagenPfLege

FACHBETRIEB FÜR GARTENBAU
UND LANDSCHAFTSGESTALTUNG

Hauptstraße 38
08539 Kornbach/ V.

Tel. 036645 -29434
Mobil 0173 -9516914

WWW.MORGNER-GALABAU.DE

Unsere Leidenschaft - Ihr Garten Unsere Leidenschaft - Ihr Garten 

WIR SCHAFFEN GRÜN!

zaunBau

grünanLagenPfLege
WWW.MORGNER-GALABAU.DE

WIR SCHAFFEN GRÜN!

PfLanzenhandeL

zaunBau

grünanLagenPfLege

Hauptstraße 38
08539 Kornbach/ V.

Tel. 036645 -29434
Mobil 0173 -9516914

WWW.MORGNER-GALABAU.DE
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UND LANDSCHAFTSGESTALTUNG

WWW.MORGNER-GALABAU.DE

 

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Zur Ruhe kommen,
in würzig klarer Schwarzwaldluft

Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 529,-ab € 529,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte 
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 308,-ab € 308,-
Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 228,-ab € 228,-

www.BrautmodeOutlet.de

www.bund.net/kondolenzspenden 

Nachhaltig Gutes tun!

Mit einer Kondolenzspende für
den BUND bewahren Sie ein
würdiges Andenken an Verstor-
bene und helfen uns, Umwelt
und Natur für nachfol-
gende Generationen
zu erhalten.

Informationen unter: 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
E-Mail: info@bund.net oder Tel. 0 30/2 75 86-565© 
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Danksagung

Nachdem wir Abschied  
genommen haben von  
unserem lieben Verstorbenen 

Gerd Rauh
möchten wir uns bei allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn und Bekannten 
für die aufrichtige Anteilnahme recht 
herzlich bedanken. Einen besonderen 
Dank richten wir an Herrn Dr. med. 
Reuter und sein Team sowie dem 
Bestattungsinstitut G. Bögel  
Oberer Graben GmbH. 

In stiller Trauer

Dorit Rauh
im Namen aller Angehörigen

Kröstau, im Juni 2024

Erinnerungen, die unser Herz berühren,  
gehen niemals verloren.

Manfred Tröger
* 13.12.1931    † 23.06.2024

Vielen Dank
möchten wir allen sagen, die sich in stiller Trauer mit uns ver-
bunden fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen 
Maria, Andrea und Sonja

Weischlitz, im Juli 2024

Ruhe und Raum zum Entspannen Anzeige

Friedhöfe sind ganz besondere Orte. Man kann dort nicht nur 
trauern und Trost finden – Friedhöfe bieten Ruhe und Raum zum 
Entspannen, lassen Menschen Hoffnung schöpfen und neuen 
Mut gewinnen. Trauernde finden hier einen geschützten Rah-
men, um sich von den Verstorbenen zu verabschieden und um 
ihrer zu gedenken. Durch den Umgang mit Blumen und Pflanzen 
kann die Trauer besser verarbeitet werden, positive Gefühle, wie 
Wohlbefinden, Entspannung und Heimatgefühl können durch 
die Bewegung im „Grünen Kulturraum Friedhof“ ausgelöst wer-
den.
Das Ziel des aktuellen Mottos ist, dass ältere Generationen und 
auch deren Kinder und Enkelkinder den Friedhof als schöne Be-
gräbnis- und Erinnerungsstätte kennenlernen, wahrnehmen und 
besuchen.

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Abschied nehmen
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AUF WIEDERSEHEN, 
TSCHÜSS, BYE-BYE 

ODER ADIEU.

Abschied nehmen auf Ihre 
ganz persönliche Weise. 

03741/48004

www.bestattungsunternehmen-partner.de

PLAUEN
Röntgenstr. 39

ELSTERBERG
Hohendorfer Str. 1

AUERBACH
Göltzschtalstr. 36a

03741/48004

www.bestattungsunternehmen-partner.de

PLAUEN
Röntgenstr. 39

ELSTERBERG
Hohndorfer Str. 1

Mittendrin

Sachsen, Vogtland, Plauen – 
hier sind wir zuhause.

MARION TODT
BESTATTUNGSDIENST

03741/707060

Neundorfer Straße 120 
08523 Plauen 

info@bestattungsdienst-todt.de

Hilfe in schweren Stunden

Farbenfroher Abschied Anzeige

Eine Steinmetzwerkstatt, in der Grabsteine hergestellt werden, 
ist nicht automatisch ein trister Ort. Im Gegenteil: Wer sich mit 
schönen Grabsteinen beschäftigt, stößt irgendwann zwangs-
läufig auf „das erste Fashionlabel für Grabsteine“ - Rokstyle. 
Vor allem im deutschsprachigen Raum sind die schönen Ge-
denkzeichen zu einem Synonym für einzigartige und liebevolle 
Handwerkskunst geworden. Zahlreiche Auszeichnungen, unter 
anderem mit dem German Design Award machen deutlich, dass 
der Gründer Alexander Hanel mit seiner Idee genau richtig lag. 
Gerade in der aktuellen Situation, in der oft nur wenige Men-
schen an einer Beerdigung teilnehmen konnten, gewinnen die 
Grabstellen und der Grabstein eine höhere Bedeutung für den 
Abschied eines geliebten Menschen.
Bei den Designgrabsteinen verschmelzen die Grenzen von 
Kunst, Kreativität und Anleihen aus der Architektur zu einer ein-
zigartigen Komposition. Alexander Hanel ist Unternehmer und 
gleichzeitig der Designer der Kollektion der „Grabsteine der 
neuen Generation“, wie er sie gerne nennt.
Die Rokstyle-Grabsteine bieten von ausgefallenen Motiven bis 
hin zum schlichten, eleganten und zeitlosen Design eine gro-
ße Bandbreite. Die Vielfalt an Farben, Materialien, Formen und 
Verzierungselementen ist unerschöpflich. Ob Schmetterlinge in 
allen gewünschten Farbtönen, verziert mit Swarovski-Kristallen 
oder zeitlose modern interpretierte Blumenmotive – die Gestal-
tung ist so individuell wie nie zuvor. Auch sind die Friedhofs-
satzungen in den letzten Jahren deutlich liberaler geworden, so 
dass die Möglichkeit zur Modernisierung auch am Friedhof Ein-
zug gehalten hat. Weitere Informationen unter: www.rokstyle.de.
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